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Zinsänderungsrisiko (SREP) als neuer Zuschlag zur Kapitalquote;

Mangelhafte Ausgestaltung von Art. 448 CRR – Folge: Vernebelung/Intransparenz

Sehr geehrte Herren,

am 23.12.2016 wurde von der BaFin eine Allgemeinverfügung zur Abwehr von Gefahren für die Sicherheit der Finanzmarktstabilität und zur Umsetzung des gebundenen Ermessens in § 10 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 KWG erlassen.

Diese Allgemeinverfügung war das Ergebnis einer mehrjährigen Analyse der deutschen Kreditinstitute zur Frage der Tragfähigkeit eines Instituts in der jetzigen Niedrigzinsphase bei einer abrupten Zinserhöhung.

Dazu wurde ab Rechnungsjahr 2014 ein Zinsschock von +/- 200 Punkten vorgegeben. Das Ergebnis sollte im Offenlegungsbericht im Anlagebuch im Kapitel 11 bzw. 12 „Zinsrisiko im Anlagebuch (Art. 448 CRR)“ stehen.

Als Muster sehen Sie das Ergebnis der Sparkasse Landshut für 2016:

	Erstellt: 31.12.2016                 Berechnete Barwertänderung 

	                       Zinsschock + 200 Basispunkte 
	Zinsschock - 200 Basispunkte 

	TEUR 
	-110.287,7
	-200,9


Der Quotient aus dem maximalen Zinsschockwert und den Risikogewichteten Aktiva ergibt dann einen bestimmten Prozentwert.

Der Wert fällt dann in einen Bereich der von der BaFin vorgegebenen Bandbreite zur Ermittlung des Eigenkapitalzuschlags:

	Tabelle Höhe Eigenkapitalzuschlag:
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 

	Bandbreite
	0 - 0,75%
	0,76 - 2,75%
	2,76 - 3,75%
	3,76 - 4,75%
	mehr als 4,75%

	
	 
	 
	 
	 
	 

	Eigenkapitalzuschlag:
	0,00%
	0,60%
	1,40%
	1,90%
	2,60%


Daraus lässt sich problemlos ermitteln wie hoch nun der Eigenkapitalzuschlag ist, den die Institute zusätzlich zu den bestehenden Kapitalanforderungen und –puffern erfüllen müssen.

Am Beispiel Landshut sehen Sie das Zusammenspiel der einzelnen Faktoren:
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Mindestanforderung (steigend)
	8,000%
	8,625%
	9,250%
	9,875%
	10,500%

	Antizyklischer Puffer (worst case)
	0,000%
	0,000%
	0,000%
	2,500%
	2,500%

	SREP-Zuschlag (individuell)
	2,600%
	2,600%
	2,600%
	2,600%
	2,600%

	Maximale Anforderung
	10,600%
	11,225%
	11,850%
	14,975%
	15,600%


Die Anforderung der BaFin (2016 = 11,225%) kann dann verglichen werden mit der tatsächlichen Kapitalquote der Sparkasse Landshut. Landshut hat übrigens 2016 eine beruhigende Kapitalquote von 26,49%.

Es war also zu erwarten, dass im Sinne einer tatsächlichen „Offen-„legung diese Werte im Offen​legungsbericht stehen. Sparkassen sind bekanntlich Bürgersparkassen, da sie als öffentlich-rechtliche Institute den Kommunen gehören. Der Bürger muss sich daher selbst darüber informieren können, in welchem Ausmaß seine Sparkasse vom Zinsänderungs​risiko betroffen ist.

Bei der Analyse der Offenlegungsberichte 2015 und 2016 aller 66 bayerischen Sparkassen stellte sich heraus, dass 49 Sparkassen die vorgegebenen Werte zum jeweiligen 31.12. (Zinsschock +/- 200) berechnet und veröffentlicht hatten. Die übrigen 17 hatten andere Zinsschockwerte (150, 145 oder nur verbal beschrieben) angegeben - vgl. die Namen im Anhang.

Ein Hinweis bei den Sparkassenaufsichten der Regierung (hier: Niederbayern) mit der namentlichen Benennung derjenigen Sparkassen mit anderen Wertangaben und der Bitte um Veröffentlichung der richtigen Werte zum 31.12. 2015 bzw. 2014 analog aller anderen Werte im Offenlegungsbericht führte zu folgender Auskunft:

 „Eine Pflicht zur Offenlegung ist in der Allgemeinverfügung nicht enthalten. Diese richtet sich nach Art. 448 CRR. In der Allgemeinverfügung wird lediglich die Berechnung des individuellen Eigenmittelzuschlags geregelt,...“.

Diese Aussage klang mehr als unglaubwürdig. Sollen wirklich in einem Offenlegungsbericht Dinge nicht stehen, die riesige Auswirkungen auf die Qualität einer Sparkasse haben? Der 

Zuschlag reicht ja von 0 bis 2,6 Prozentpunkten. Um restliche Klarheit zu  gewinnen, wurde die Frage der BaFin selbst vorgelegt. Von dort kam am 22.6.2017 folgende Antwort:

Sehr geehrter Herr Dr. Gottwald,
 
ich bestätige die Auskunft der Sparkassenaufsicht in Bayern, dass sich die Pflicht zur Offenlegung wesentlicher Angaben zum Zinsänderungsrisiko nicht aus meiner Allgemeinverfügung vom 23.12.2016 zur Abwehr von Gefahren für die Sicherheit der Finanzmarktstabilität und zur Umsetzung des gebundenen Ermessens in § 10 Absatz 3 Satz 2 Nr. 1 KWG, sondern aus Art. 448 CRR ergibt. 
 
Gemäß Art. 448 CRR müssen die zu veröffentlichenden Angaben die Auswirkungen jener Zinsszenarien umfassen, welche die betreffenden Sparkassen im Rahmen ihrer internen Risikomess- und –steuerungsverfahren verwenden.
 
Demgegenüber besteht die allgemeine Verpflichtung der Sparkassen, nach Maßgabe des § 4 Abs. 1 Nr. 3 FinaRisikoV den aufsichtlichen Zinsschock nach dem Baseler Standard zu melden, allein gegenüber der Bankenaufsicht.  
 
Insoweit kann ich gegenwärtig keinen Verstoß gegen Offenlegungsvorschriften seitens der Sparkassen erkennen.
 
Mit freundlichen Grüßen
Uwe Theile
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen
Bereich Bankenaufsicht, BA 32
Das ungläubige Staunen wurde mit dieser Mitteilung zum Entsetzen. Welche Lobby-Gruppe hat es geschafft, eine Maßnahme der BaFin so zu verwässern, dass man nichts damit anfangen kann. Jedenfalls wurde damit der Offenlegungsbericht unterlaufen und der Spekulation Tür und Tor geöffnet. Das Ziel eine Bankenkrise wie 2008 nicht mehr aufkommen zu lassen, das durch die Schaffung des Offenlegungsberichts realisiert wird, ist damit aufgegeben worden.

Hier bitte ich Sie nun einzuschreiten und den Art. 448 CRR oder die Allgemeinverfügung vom 23.12.2016 so abzuändern, dass alle Sparkassen verpflichtet werden in den Offenlegungsberichten die Zinsschockwerte +/- 200 zu veröffentlichen.

Die Gründe dafür seien nochmals wiederholt:

· Die Sparkassen sind öffentlich-rechtliche Institutionen, die dem Gemeinwohl des Bürgers dienen. Transparenz ist also angesagt. Sparkassen sind nicht Finanzinstitut eines totalitären Staates. 

· Der Bürger als Teilhaber seiner Bürgersparkasse hat das Recht zu erfahren, wie es um die Qualität seiner Sparkasse steht. Letztlich muss er für Managementfehler einstehen.
· Neben den bisher problemlos bekannt gegebenen Elementen der Kapitalquote (Mindest​​anforderung, antizyklischer Puffer) besteht  nun noch der nebulose SREP-Zuschlag. 
· Das Beispiel Landshut zeigt die weiteren Probleme einer Gesamtschau, da ja die ein​zel​​nen Faktoren zusammengezählt werden.
· Landshut hat das höchste Zinsänderungsrisiko und damit den höchsten SREP-Zuschlag. Dieser sollte unbedingt reduziert werden. Wer wirkt auf eine Veränderung hin? Die BaFin allein sollte das nicht machen, sondern auch der verantwortungs​bewusste Bürger sollte gewissen Druck ausüben können.
· In der Bandbreite des Zuschlags kann eine Sparkasse am Rande zum niedrigeren Zuschlag liegen oder auch zum höheren Zuschlag. Das kann man mit der errechneten Quote sehr genau sehen. Diese Tatsache wird bei der jetzigen Rechtslage total vernebelt.

In der Hoffnung keine Fehlbitte getan zu haben - drei Viertel der bayerischen Sparkassen sind in diesem Sinne bürgerfreundlich und ihren Bürgern gegenüber transparent –erhalten Sie diesen Brief

Herzliche Grüße 

Ihr 

Dr. Rainer Gottwald

(per Mail verschickt)

Liste der 17 bayerischen Sparkassen (von 66), die einen falschen oder gar keinen Wert zum Zinsänderungsrisiko (SREP-Zuschlag) veröffentlichen:

	Ingolstadt

	Wasserburg

	Landsberg-Dießen

	Bad Neustadt a. d. S.

	Regen-Viechtach

	Mainfranken-Würzburg

	Garmisch-Partenk.

	Freyung-Grafenau

	Deggendorf

	München-STA-EBE 

	Freising 

	Schongau

	Schweinfurt 

	Kaufbeuren

	Augsburg-Kreisspk.

	Nürnberg 

	Donauwörth


